




Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende 

Platzierung der neuen Aktien bemühen 

- Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, den Inhabern der von der

Gesellschaft ausgegebenen Optionsscheine und/oder

Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.

Wandlungsrechts zustehen würde;

Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb erforderlich und 

angemessen, um die genannten Personen in gleichem Maße wie Aktionäre 

vor Verwässerung ihrer Rechte zu schützen. Durch den 

Bezugsrechtsausschluss kann den Inhabern von Wandlungs- und 

Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten so ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in gleicher Weise gewährt werden, wie es ihnen zustünde, wenn sie 

von ihrem Umtausch- oder Optionsrecht vor der Durchführung der 

Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten. Die Inhaber werden mit 

anderen Worten behandelt, als seien sie bereits Aktionär. Hierdurch wird 

vor allem eine Platzierung von Wandlungs-/ Optionsschuldverschreibungen 

am Kapitalmarkt erleichtert. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine 

Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 

Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft 

und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird 

dabei jeweils vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung der 

Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festgelegt. 
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